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Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder 
im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen 
gemäß § 312d Abs. 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246b EGBGB 
(Stand 1. Januar 2018)

Vor Abgabe der Vertragserklärung durch den Kunden erteilt die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen nachfolgende allgemeine Informationen: 

Name und ladungsfähige Anschrift des Unternehmens
Fondsdepot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof
Telefon: +49 (0) 9281 7258-3000, Telefax:  +49 (0) 9281 7258-46118 
info@fondsdepotbank.de, www.fondsdepotbank.de
Die Bank wird gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer:  
Dr. Christian Dicke, Sabine Dittmann-Stenger

Sitz und Register 
Der Sitz der Bank ist Hof/Saale. Die Bank ist im Handelsregister beim Amtsgericht 
Hof/Saale unter der Nummer HRB 2018 eingetragen.

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 
Bonn, www.bafin.de
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main

Hauptgeschäftstätigkeit 
Die Bank führt als Kreditinstitut Depots für Kunden, in denen Anteile oder Aktien 
an Investmentvermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt) von 
Verwaltungsgesellschaften und Investmentgesellschaften (im Nachfolgenden „In-
vestmentgesellschaften“ genannt) verwahrt werden. Die Kunden der Bank haben 
die Möglichkeit, Kauf-, Verkaufs- und Tauschaufträge über das bei der Bank geführte 
Depot durchzuführen. Darüber hinaus bietet die Bank Beratern und Verwaltungs-
gesellschaften Abwicklungsdienstleistungen an. Ferner werden Kundengelder als 
Einlagen entgegengenommen und Effektenkredite vergeben.

Vertragssprache 
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die gesamte Kommunikation 
mit dem Kunden ist für die Dauer der Geschäftsbeziehung die deutsche Sprache.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Die Aufnahme von Beziehungen vor Vertragsschluss, der Vertragsschluss und die 
gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank unterliegen 
deutschem Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungs-
stelle „Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. 
Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit 
der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen 
Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet 
unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. 
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundes-
verband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Telefax: +49 (0) 
30 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken 
e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der „Allgemeine Geschäftsbedingungen“).

Information über das Zustandekommen des Vertrages 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank mit dem ausgefüllten und unterzeichneten 
Depoteröffnungs- und ggf. Kontoeröffnungsantrag ein bindendes Angebot auf Ab-
schluss eines Depot- und ggf. Kontovertrages ab. Nach dem Zugang dieses Ange-
botes bei der Bank kommt der Depot- und ggf. Kontovertrag durch die Annahme 
durch die Bank zustande. Der Kunde verzichtet gemäß § 151 BGB auf den Zugang 
der Annahmeerklärung der Bank. Nach Durchführung einer ggf. erforderlichen Legiti-
mationsprüfung bestätigt die Bank den Abschluss des Depot- und ggf. Kontovertrages 
in einem gesonderten Schreiben.

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung
1. Depotvertrag: Die Bank wird nach erfolgter Legitimation des Kunden ein Depot 
und ggf. erforderliche Unterdepots eröffnen. Im Rahmen des mit der Bank geschlos-
senen Depotvertrages verwahrt die Bank die vom Kunden erworbenen Investmen-
tanteile. Der Erwerb und die Veräußerung von Investmentanteilen erfolgt durch 
Kommissionsgeschäft. Der Kunde erteilt der Bank den Auftrag, Investmentanteile zu 
erwerben oder zu veräußern. In der Folge wird sich die Bank bemühen, für Rechnung 
des Kunden mit Investmentgesellschaften oder sonstigen Investmentanteile ausge-
benden Stellen, ein entsprechendes Ausführungsgeschäft abzuschließen oder die 
Aufträge durch Selbsteintritt im Sinne von § 400 HGB ausführen. Nach der Abwick-
lung der Kauf-/Verkaufstransaktion erhält der Kunde eine Abrechnung von der Bank.

2. Geldkonto: Soweit dieser Service angeboten wird, wird das Geldkonto in laufen-
der Rechnung geführt. Das Geldkonto dient als Anlagekonto und Verrechnungs-
konto für das Depot. Darüber hinaus kann ein EUR-Geldkonto von Privatkunden im 
jeweils angebotenen Umfang zur Abwicklung von Zahlungsverkehrsdiensten (z. B. 
Überweisungen, Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren) 
genutzt werden. Bei dem Geldkonto handelt es sich um kein sog. Girokonto. Eine 
feste Laufzeit wird nicht vereinbart. Der Kunde kann jederzeit über das Guthaben auf 
dem Geldkonto verfügen. Die Höhe des Zinssatzes und die Voraussetzungen für eine 
Anpassung des Zinssatzes ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages
1. Depotvertrag: Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung aus dem Depotvertrag durch 
Bereitstellung und Führung eines Depots und Verwahrung der vorhandenen Invest-
mentanteile sowie durch Ausführung von Kundenaufträgen zum Erwerb oder zur 
Veräußerung von Investmentanteilen im Rahmen eines Kommissionsgeschäftes. 
Das hierfür zu entrichtende Entgelt sowie die Entgelte für weitere Leistungen der 
Bank und die Fälligkeiten der Entgelte sind dem jeweils aktuellen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis zu entnehmen. 

2. Geldkonto: Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung aus dem Geldkonto durch Bereit-
stellung und Führung eines Geldkontos. Gutschriften und Belastungen werden auf 
dem in laufender Rechnung geführten Geldkonto verbucht. Die Bank ist berechtigt, 
das Geldkonto mit Zinsen für geduldete Überziehungen und Entgelten aus der Ge-
schäftsverbindung zu belasten.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
1. Depot- und Kontovertrag: Die Regelungen zur Kündigung des Depot- und Kon-
tovertrages ergeben sich aus Nr. 18 und 19 der Allgemeine Geschäftsbedingungen 
sowie Nr. 7 und 8 der Sonderbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH. 

2. Investmentanteile: Die Regelungen über die Kündigung und Auflösung des je-
weiligen Investmentvermögens sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Preise
1. Depot- und Kontovertrag: Für Zinsen und Entgelte im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung des Depots und der Depot- und Kontoführung gilt das jeweils aktuelle 
Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Zinsen und Entgelte können im Laufe der 
Geschäftsbeziehung Änderungen unterliegen. Das jeweils gültige Preis- und Leis-
tungsverzeichnis kann der Kunde bei der Bank anfordern.

2. Investmentanteile: Beim Erwerb bzw. der Veräußerung von Investmentanteilen 
kann ein Ausgabeaufschlag bzw. ein Rücknahmeabschlag von der Bank berechnet 
und vereinnahmt werden. Angaben zur Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. Rück-
nahmeabschlages und der jährlich anfallenden Vergütungen sind in den jeweiligen 
Verkaufsprospekten der Investmentvermögen und den gesetzlich vorgeschriebenen 
Informationen (z. B. Kosteninformationen) enthalten.

Steuern 
Für einen in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanleger gilt: 
Erträge aus Investmentfonds können als Kapitaleinkünfte ertragsteuerpflichtig sein.
Veräußerungsgewinne können gegebenenfalls auch bei z. B. Auflösung oder Ver-
schmelzung von Investmentvermögen sowie bei Wertpapierüberträgen anfallen. 
Für Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die vor dem 1. Januar 
2009 erworben wurden, gilt dies grundsätzlich nur, für Wertveränderungen, die ab 
dem 1. Januar 2018 eingetreten sind, soweit der Gewinn aus der Veräußerung dieser 
Investmentanteile 100.000 Euro übersteigt; für bestimmte Investmentanteile gelten 
insofern jedoch Besonderheiten. 
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte 
steuerpflichtig.
Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) können bei der Zah-
lung von Erträgen, Veräußerungserlösen und Guthabenzinsen Kapitalertrag- und/oder 
sonstige Steuern anfallen, die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und 
daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern. 
Die dargestellte steuerliche Behandlung kann sich ändern. Bei Fragen zur steuerlichen 
Behandlung einer Anlage in Investmentanteile oder auf dem Geldkonto sollte der Kun-
de sich an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. an seinen steuerlichen Berater 
wenden.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen
1. Depotvertrag: Investmentanteile unterliegen preislichen Schwankungen. Es be-
steht das Risiko sinkender Anteilpreise, denn bei in Investmentvermögen gehaltenen 
Vermögenswerten spiegeln sich Wertverluste im Anteilpreis wider. Auf solche Preis-
schwankungen und Wertveränderungen auf dem Finanzmarkt hat die Bank keinen 
Einfluss. Die Entwicklung der Anteilpreise in der Vergangenheit erlaubt keine Prog-
nose für die Zukunft.



2. Geldkonto: Zinsen auf dem Geldkonto unterliegen Veränderungen. Der Service 
Geldkonto kann von der Bank eingestellt werden.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kun-

de sind in den Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen der 
Fondsdepot Bank GmbH beschrieben. Daneben gelten Besondere Bedingungen, 
die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen und Sonderbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH enthalten.
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Widerrufsbelehrung für den Kunden
Widerrufsrecht bzgl. des Depotvertrages und Geldkontos
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Ver-
tragsschluss und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 
246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB durch die 
Bank. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-
derrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Tele-
fax, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an: 
Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Der Kunde ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn er vor Abgabe seiner Ver-
tragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde und ausdrücklich zuge-
stimmt hat, dass die Bank vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung beginnt. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, 
kann dies dazu führen, dass der Kunde die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 
für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss. Das Widerrufsrecht 

erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. Ver-
pflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung seiner Widerrufsbe-
lehrung, für die Bank mit deren Empfang.

Besondere Hinweise: 
Bei Widerruf dieses Vertrages ist der Kunde auch an einen mit diesem Vertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhän-
gende Vertrag eine Leistung betrifft, die von der Bank oder einem Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bank und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht bzgl. Investmentanteile 
Hinsichtlich des Auftrags zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen besteht 
kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge, da deren 
Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die die Bank keinen 
Einfluss hat.
Der Kunde kann den außerhalb von Geschäftsräumen veranlassten Auftrag zum 
Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen nach Maßgabe von § 305 KAGB wider-
rufen. Weitere Informationen zum Widerrufsrecht nach § 305 KAGB sind in den 
Depoteröffnungsunterlagen abgedruckt.


